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Nicht erwähnte Positionen werden gemäss VR SwissVolley Anhang 10 bis 15 verrechnet! 
 
                    Franken 
Regionalvorstand und Komissionen GSGL 
 Sitzungsgeld        CHF 50.00/bis halber Tag 
 Reisespesen (pro km ab Wohnort)         0.50 
 
Schiedsrichterentschädigung  3./4.Liga, Wochenspiele    40.00  
     2.Liga, Wochenspiele     50.00 

Sonntagsspiele, 2./3./4.Liga    60.00  
     1. Liga       75.00  

   (plus Reisespesen) 
     Jugendturniere (nur für offizielle SR) 
      - Ganztags-Einsatz (3 Spiele u.m.)        100.00 
      - Teil-Einsatz (2 Spiele u.w.) pro Spiel  25.00 
      - Essensentschädigung (ab 3 Spielen)  20.00 
      - Reisespesen (clubfremde SR)       regionaler Ansatz,  

       (max SFr. 30.00) 
 
SR Reisespesen regional (pro km ab Wohnort)         0.50 
 
1.Liga Reisespesen:  ÖV       eff.Preis 
    Privatfahrzeug pro km        0.50  

Die PW-Entschädigung von CHF 0.50/km kann unter der Woche jederzeit, am Wochenende nur 
dann eingefordert werden, wenn eine Rückkehr mit dem öV bis um 01:00 Uhr des 
nächstfolgenden Tages nicht möglich ist. 

 
Meldegebühr pro Jahr  Vereinsbeitrag (Indoor-Vereine)    500.00 
    Vereinsbeitrag (Beach-Vereine)    300.00 

Aktiv Teams (zusätzlich) proTeam   500.00 
    Jugendteams U17/U19/U23 pro Team   300.00 
    Jugendteams U11/U13/U15 pro Team     50.00 
 
Nachmeldung oder Rückzug von Teams Tarif 1      100.00 
      Tarif 2     200.00 
      Tarif 3     300.00 
 
Nichteinhalten von Terminen   Verspätung 1 Tag       60.00 
      Verspätung 2-5 Tage       90.00 
      Verspätung ü 5 Tage   120.00 
  
Strafen, Bussen und Gebühren (Rechnungsstellung an Verein) 
a) Schiedsrichter  Fehlen erstes Spiel         75.00 
     weitere Spiele, zusätzlich je        25.00 pro Spiel  
    zu spätes Erscheinen, erstes Spiel       50.00 
     ab zweitem Spiel        75.00 
    Schiedsrichter-Lizenz vergessen       30.00 
    nicht vorschriftsmässige Bekleidung       20.00 
    Schiri-Wechsel nicht gemeldet        20.00 
    Schiedsrichter-Grundkurs (N1)                200.00 
    Schiedsrichter N2-Kurs       50.00 
 
b) Schreiber   fehlender Schreiber         50.00 
    zu spätes Erscheinen des Schreibers       30.00 
    Schreiberlizenz vergessen        30.00 
 
c) Sanktionen off.VR  Gelbe Karte      100.00 
    Rote Karte      200.00 
    Rote und Gelbe Karte     300.00 
 
(ohne Aufforderung innerhalb 10 Tagen zu bezahlen. Bei Missachtung erfolgen Forfaits für  
nachträglich ausgetragene Spiele! Konto: Glarner Kantonalbank, Glarus BC 773, Kto 80.10004.502-03) 

 



 
 
Regionale Gebührenordnung RGO GSGL, Stand: 15.Juni 2011 

 
 
d) Matchblatt   nicht offizielles Matchblatt (wo vorbindlich)     50.00 
 
e) Lizenzen   fehlende Lizenzen (Spieler, Coach usw)       20.00 pro Lizenz 
    3 Lizenzen pro Spiel (und mehr)       50.00 
    zusätzl. Umtriebe (z.B. einfordern)       10.00 
    Duplikat Schreiberlizenz        10.00 
 
f) Resultatmeldung  fehlende Resultatmeldung (erstes Mal)       20.00 
    fehlende Resultatmeldung (weitere Male)    50.00 
 
g) Kleidung   uneinheitliche Kleidung (erstes Mal)       20.00 
    uneinheitliche Kleidung (weitere Male)       50.00 
 
h) Forfait   Nichterscheinen, kurzfristige Absage   150.00 
    Übriges (Formfehler, Lizenzen)        70.00 
 
i) Protest oder Rekurs  (muss auf Matchblatt ersichtlich sein)   100.00 
 
j) Delegiertenversammlung Fehlen unentschuldigt     100.00 
    entschuldigt (vor der GV)        50.00 
 
k) Spielverschiebung  Tarif 1 (korrekt mit Formular)      50.00 
    Tarif 2 (weniger als 7 Tage vor dem Spiel)  100.00 
    Nachbearbeitung (unvollständiges Formular)    50.00 
    Spielort/halle und/oder Anspielzeit       20.00 
 
l) Mahnung   1. Mahnung (nach 30 Tagen)        20.00 
    2. Mahnung (nach 60 Tagen)        50.00 
    3. Mahnung (gilt als eingeschrieben)   100.00 
     
 
m) Halleneinrichung  unvollständige Ausrüstung (erstes Mal)     20.00 
    unvollständige Ausrüstung (weitere Male)    50.00 
    (z.B. kein Schiri-Meter, keine Matchblätter, etc) 
 
n) Diverses   Administrativbusse bis maximal    300.00 
    Umtriebsentschädigung bis maximal   100.00 
    Strafe gegenüber Vereinen maximal   500.00 
    Strafe gegenüber Einzelpersonen max   250.00 
 


